
Die unten stehenden Förderleitlinien dienen zu Ihrer Orientierung.  

Diese Förderleitlinien sind „Mindeststandards“. Nur Anträge, die diese Normen  

erfüllen, werden dem Stiftungsrat zur Entscheidung vorgelegt. Der Stiftungsrat  

tagt zweimal jährlich. Aus der Erfüllung der Förderleitlinien kann kein Anspruch auf  

eine Förderung hergeleitet werden. 

Förderung:

	< Förderung von Kunst und Kultur mit dem Schwerpunkt Heimatpflege und  
	 Denkmalpflege mit einem besonderen Bezug auf die Region

	< Förderung von Jugendhilfe, Erziehung und Bildung, vorrangig in den Bereichen  
	 der musischen  und kulturellen Bildung, des Schulsports sowie der Jugendpflege  
	 - auf der Basis des ehrenamtlichen Engagements – einschließlich der Studentenhilfe

	< Förderung des Sports

	< Förderung von Maßnahmen für hilfsbedürftige Menschen wie Behinderte, Kranke,  
	 Alte und sozial Benachteiligte, des öffentlichen Gesundheitswesens und der  
	 öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von  
	 übertragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im Sinne des § 67 AO, und  
	 von Tierseuchen

	< Förderung von Vorhaben auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege  
	 im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder,  
	 des Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes

	< Förderung von kulturellen und sozialen Vorhaben, die der Völkerverständigung  
	 dienen

	< Förderung von Wissenschaft und Forschung

	< Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes, der Unfallverhütung  
	 sowie der Rettung aus Lebensgefahr

	< Förderung des Tierschutzes

	< Förderung des Wohlfahrtwesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten  
	 Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§23 der Umsatzsteuer-Durchführungs- 
	 verordnung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und  
	 Anstalten

Förderleitlinien
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Regionale Beschränkung:  Geschäftsgebiet der VR-Bank Mitte eG



Zuwendungsempfänger) 	

	 Öffentliche Einrichtungen, Vereine und sonstige  
	 Organisationen, deren Aktivitäten und Ziele dem Zweck  
	 der Stiftung nahe kommen.

Projekt)

	 Die Förderung erfolgt projektbezogen. Dauerprojekte werden nur in  
	 Form einer Anschubförderung unterstützt. Das Projekt soll spätestens  
	 zwei Jahre nach Zusage der Fördermittel abgeschlossen sein, andernfalls  
	 kann die Stiftung die Fördermittelzusage zurückziehen und noch nicht  
	 gezahlte Fördermittel streichen bzw. bereits gezahlte Fördermittel  
	 zurückverlangen.

Förderantrag)			

	 Der Förderantrag ist gemäß den Hinweisen anzufertigen. Er ist die 
	 Grundlage für die Entscheidung des Stiftungsvorstandes.

Verwendungsnachweis) 	

	 Die Fördermittel müssen dem Stiftungszweck entsprechend verwendet  
	 werden. Der Fördermittelempfänger muss eine diesbezügliche Verpflich- 
	 tungserklärung unterschreiben. Bei Verstoß gegen die Förderleitlinien  
	 müssen die Fördermittel zurückgezahlt werden.

Projektbericht)		

	 Nach Abschluss des Projektes kann die Stiftung einen umfangreichen  
	 Schlussbericht verlangen. Die Stiftung darf die Berichte zu Veröffentlich- 
	 ungen aller Art nutzen. Ein Urheberrecht seitens des Projektdurchführen- 
	 den/Antragstellers besteht nicht.

Presseveröffentlichung)	  

	 Der Fördermittelempfänger wird in allen Veröffentlichungen auf die 
	 Unterstützung der Stiftung hinweisen. Die Stiftung hat das Recht,  
	 Veröffentlichungen über das Projekt herauszugeben.

Förderleitlinien
Der „Mit HERZ für die Region – VR-Bank Stiftung“



1.	 Name der Organisation

2.	 Rechtsform

3.	 Ansprechpartner (Vor- und Nachname des gesetzl. Vertreters)

4.	 Straße & Hausnummer

5.	 PLZ & Ort

6.	 Telefon					     7.  E-Mail 

8.	 IBAN des Vereins

9.	 Name des Projektes

10. Kategorie des Antrages

11. Geplanter Projektstarttermin

12. Gesamtkosten des Projektes

13. Förderwunsch

14. Zielgruppe des Projektes

15. Kurze Projektbeschreibung

Der Förderantrag
Der „Mit HERZ für die Region – VR-Bank Stiftung“

Ort, Datum und Unterzeichnung der gesetzlichen Vertreter des Zahlungsempfängers.

15. Verpflichtungserklärung - Wir erkennen die Förderrichtlinien der „Mit HERZ für die Region„-Stiftung der VR-Bank Mitte uneingeschränkt 
an. Die satzungsgemäßen Zwecke der Stiftung werden von uns eingehalten.

Beigefügte Anlagen in Kopie 
1. Satzung  
2. Bescheinigung des Finanzamtes über Gemeinnützigkeit 
3. Auszug aus dem Vereinsregister 
4. Legitimationsbogen und Kopien von Personalausweis/Reisepass



Organisationsname

Rechtsform

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Tel.-Nr.						      E-Mail-Adresse

Webseite (falls vorhanden)

Registernummer (bspw. Vereinsregister)		  Datum der Gründung

Auszahlungskonto

Kontoinhaber (Organisation)

IBAN						      BIC

Vertretungsberechtigte(r) (z. B. Vereinsvorstand, Geschäftsführer, etc.)

Vorname 					     Name

Geburtsdatum					     Position

Weitere Vertretungsberechtigte(r) z. B. Stellvertreter, etc. (erforderlich, falls Verein von mehreren Personen gemeinschaftlich vertreten wird.)

Vorname(n) 					     Name(n)

Geburtsdatum					     Position(en)

Angaben zu Ihrem Verein sowie zu den gesetzlichen Vertretern
Daten der Organisation und die gesetzlichen Vertreter (mehrere Personen bei gemeinschaftlicher Vertretung)

Ort, Datum und Unterschrift(en) der vertretungsberechtigten Personen

Mit der Unterschrift erkennen(n) ich/wir die Förderrichtlinien der Stiftung „Mit HERZ für die Region“ an.
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